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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 
geändert wird <Wasserbuch-Novelle) 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 

geändert wird, grundsätzlich keine Einwendungen erhoben werden. 

Nach der in § 125 Abs. 1 beabsichtigten Vorgangsweise wären die 

von den Wasserrechtsbehörden erlassenen Bescheide im Wasserbuch 

ersichtlich zu machen. Damit könnte aber aus dem Wasserbuch nicht 

mehr ersehen werden, ob die ersichtlich gemachten Bescheide auch 

in Rechtskraft erwachsen sind. Es wir daher angeregt, zu prüfen, 

ob nicht auch die Tatsache der Rechtskraft durch einen Vermerk im 

Wasserbuch ersichtlich gemacht werden könnte. 

Für die Reorganisation des Wasserbuches wird die Normierung einer 

übergangsfrist für unbedingt notwendig erachtet. Diese Frist 

sollte mindestens zwei Jahre betragen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

~ 
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Lud w i g 

Landeshauptmann 
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